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Einleitung 
Die Beobachtungsstelle hat eine Publikationsreihe zu (digitaler) sexualisierter Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche veröffentlicht. Teil davon ist auch eine umfangreiche 
Übersicht zu den straf- und familienrechtlichen Regelungen zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt online und offline in fünf EU-Mitgliedstaaten 
(Deutschland, Frankreich, Irland, Schweden und Spanien) (Sprang / Westerholt 2025).1  

Die vorliegende Kurzfassung dieser Übersicht kontextualisiert das Thema zunächst kurz mit 
 Daten und Fakten zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sowie einem 
 Einblick in die EU-Gesetzgebung. Danach stellt sie eine  Auswahl der Ergebnisse aus der 
Übersicht dar und erläutert diese kurz. Im Anschluss an die straf- und familienrechtlichen Aus-
führungen stehen jeweils Vergleichstabellen ( Strafrecht allgemein,  Strafrecht digital, 
 Familienrecht und strafprozessuale Vorschriften), die die nationale Ausgestaltung der ver-
schiedenen Kriterien direkt nebeneinander stellen. 

Daten und Fakten 
Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche nimmt europaweit zu: Jedes fünfte Kind 
in Europa hat schätzungsweise bereits sexualisierte Gewalt erlebt (EU KOM 2024). Dabei sind 
die Täter den Kindern meist bekannt, etwa aus dem familiären Umfeld oder dem Sportverein. 
Rund 90 Prozent der Täter sind männlich (UBSKM o. J. b). Immer öfter findet sexualisierte 
Gewalt inzwischen auch digital statt, beeinflusst durch die Anonymität und Reichweite des 
Internets sowie technologische Fortschritte. Die Auswirkungen von sexualisierter Gewalt auf 
Kinder und Jugendliche sind gravierend und bringen langfristige Folgen für die Betroffenen mit 
sich (mehr dazu bei Lange 2025a). 

Kinder können sexuellen Handlungen grundsätzlich nie zustimmen, da sie noch nicht sexuell 
mündig sind.2 Somit sind auch sexuelle Handlungen mit Kindern, zu denen diese vermeintlich 
ihr Einverständnis gegeben haben, sexualisierte Gewalt und strafbar.  

Bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche üben die Täter gezielt und bewusst 
Macht und Kontrolle über ein Kind aus. Dabei wird Sexualität als Mittel zur Machtausübung 
genutzt. Die Täter manipulieren sowohl das betroffene Kind als auch mitunter dessen schüt-
zendes Umfeld, um ihre Taten zu verschleiern und die Wahrscheinlichkeit einer Aufdeckung 
zu verringern (UBSKM o. J. b).  

 
1 Neben der Übersicht umfasst die Publikationsreihe eine Expertise, in der die bestehenden und geplanten EU-Maßnahmen 
zur Bekämpfung und Prävention von (digitaler) sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche vorgestellt werden (Lange 
2025a). In einem begleitenden Dossier werden zudem alle Aspekte zur europaweiten Bekämpfung und Prävention (digitaler) 
sexualisierter Gewalt kurz und bündig erklärt (Lange 2025b).  
2 Je nach nationalem Kontext variiert das Alter der sexuellen Mündigkeit. 

https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/9c78fdf5a4.pdf
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/69e4741323.pdf
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Was tut die EU?3 
Die EU-Gesetzgebung hat in Form von Richtlinien und Verordnungen Einfluss auf die natio-
nalen rechtlichen Regelungen. Die Verordnungen gelten unmittelbar als nationales Recht, 
während die Richtlinien Mindeststandards vorgeben, die dann in nationales Recht umgesetzt 
werden müssen.  

Im Folgenden wird zunächst die bestehende EU-Gesetzgebung dargestellt, die bereits Ein-
fluss auf die nationalen Regelungen hat. Im Anschluss wird kurz auf aktuelle Verhandlungen 
in der EU eingegangen, deren Abschluss ebenso die nationalen Regelungen prägen können. 

Bestehende EU-Gesetzgebung 
Die bereits bestehende Richtlinie 2011/92/EU zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs 
und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie harmonisiert die De-
finition von Straftaten im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt und sexueller Ausbeutung 
von Kindern sowie mit Missbrauchsdarstellungen4 in allen EU-Mitgliedstaaten. Sie legt außer-
dem Mindestvorgaben für strafrechtliche Sanktionen fest, enthält Bestimmungen zur Entfer-
nung von Missbrauchsdarstellungen im Internet und macht den Mitgliedstaaten Vorgaben für 
Zeugenvernehmungen von Kindern in gerichtlichen Prozessen. Die durch die Richtlinie ge-
setzten Mindeststandards müssen von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt wer-
den. 5 

Darüber hinaus trat im Februar 2025 das Gesetz über digitale Dienste (DSA) in Kraft. Als Ver-
ordnung gilt der DSA unmittelbar in den Mitgliedstaaten. Er nimmt unter anderem Online-Platt-
formen mehr in die Verantwortung, illegale oder schädliche Online-Aktivitäten und -Inhalte – 
wozu auch Missbrauchsdarstellungen gehören – zu verhindern oder zu löschen (Art. 28). Die 
nationalen Regulierungsbehörden (Digital Services Coordinator) sind dafür zuständig, die Um-
setzung von Art. 28 DSA durch die in ihrem Staat ansässigen Online-Plattformen zu gewähr-
leisten (Art. 49). Die Kommission hingegen ist für die Umsetzung des DSA durch Very Large 
Online Platforms (VLOPs), wie Meta und TikTok, verantwortlich und kann bei Nichteinhaltung 
hohe Bußgelder verhängen (Art. 33 bis 43) (Freshfields 2024)6. Im Juli 2025 hat die Kommis-
sion dann Leitlinien zum Schutz junger Menschen im Rahmen des DSA verabschiedet und 
den Prototyp einer App zur Altersüberprüfung vorgestellt. Die Leitlinien sind nicht verpflichtend, 
konkretisieren aber Art. 28 DSA indem sie den nationalen Regierungsbehörden Anhaltspunkte 
geben, was sichere Voreinstellungen sein können: Beispielsweise die Konten von Minderjäh-
rigen standardmäßig auf privat zu setzen oder Download- und Screenshot-Sperren für von 
Minderjährigen gepostete Inhalte. Der Prototyp der App zur Altersüberprüfung wird aktuell in 
fünf Ländern (Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien und Spanien) getestet.  

 
3 Eine ausführlichere Darstellung der EU-Maßnahmen im Bereich sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, gibt es in 
der Expertise der Beobachtungsstelle (Lange 2025). 
4 Missbrauchsdarstellungen können Fotos oder Filmaufnahmen sein, die sexuelle Handlungen an oder vor Kindern (und Jugend-
lichen) darstellen (UBSKM o. J. a). 
5 Einen Einblick in die rechtlichen nationalen Regelungen gibt das folgende Kapitel sowie die ausführliche Übersicht der Beobach-
tungsstelle (Sprang / Westerholt 2025). 
6 Gegen Facebook und Instagram laufen bereits seit April 2024 förmliche Verfahren (EU KOM 2025b). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_de
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-guidelines-protection-minors
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/9c78fdf5a4.pdf
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/a28f8cc07d.pdf
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/a28f8cc07d.pdf
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Zudem trat im Juli 2024 die neue Richtlinie 2024/171/EU zur Verhütung und Bekämpfung des 
Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer in Kraft, die bis 2026 in nationales Recht 
umgesetzt werden muss. Sie fokussiert auf Betroffene des Menschenhandels und nimmt dabei 
auch explizit die Bedarfe und Rechte von Kindern und Jugendlichen in den Blick. Die Mitglied-
staaten müssen etwa sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche schnellen Zugang zu siche-
rer Unterbringung, Rechtshilfe und kindgerechter Betreuung erhalten, um eine erneute Trau-
matisierung während des Verfahrens zu vermeiden (DIMR 2024). Die Umsetzung der Richtli-
nie kann Einfluss auf die strafrechtlichen Normen zu sexueller Ausbeutung von Minderjährigen 
in den Mitgliedstaaten haben.7 

Auch gibt es auf EU-Ebene die Richtlinie 2012/29/EU über die Rechte des Opfers. Sie ist das 
wichtigste Instrument auf EU-Ebene für alle von Straftaten, einschließlich sexualisierter Ge-
walt, betroffenen Menschen.8 Sie wurde 2012 verabschiedet und trat 2015 in den Mitgliedstaa-
ten in Kraft. Eine Evaluation wurde nach fünfjähriger Anwendung der Richtlinie festgelegt. Seit 
2023 wird ein Vorschlag zur Überarbeitung diskutiert. 

Aktuelle Verhandlungen 
Für einen besseren Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt werden aktuell zwei Geset-
zesvorschläge der Europäischen Kommission vom Rat der EU und dem Europäischen Parla-
ment verhandelt: Zum einen eine Überarbeitung der Richtlinie 2011/93/EU zur Bekämpfung 
des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpor-
nografie (CSA-RL) und zum anderen ein Vorschlag für eine neue Verordnung zur Prävention 
und Bekämpfung sexuellen Kindesmissbrauchs (CSA-VO). Ziel beider Gesetzesinitiativen ist 
es, insbesondere die Regelungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter 
Gewalt an die neuen technischen Gegebenheiten anzupassen. 

Die Verordnung sieht beispielsweise ein EU-Zentrum für die Verhütung und Bekämpfung se-
xuellen Kindesmissbrauchs vor, um Maßnahmen dagegen auf EU-Ebene zu koordinieren, 
Fachwissen bereitzustellen und mit Polizei sowie Unternehmen zusammenzuarbeiten, um 
Missbrauchsdarstellungen im Internet zu bekämpfen.  

Der Vorschlag für die Überarbeitung der Richtlinie wiederum sieht unter anderem vor, dass 
alle sexualisierten Gewaltformen gegen Kinder und Jugendliche, einschließlich der durch tech-
nologische Entwicklungen ermöglichten oder erleichterten Formen, unter Strafe gestellt wer-
den. Mitunter durch die Schaffung neuer beziehungsweise der Ausweitung und Konkretisie-
rung bestehender Straftatbestände, beispielsweise zu KI-generierten Missbrauchsdarstellun-
gen, Cyber-Grooming9 und Live-Streaming von sexualisierter Gewalt10.  

 
7 Der Stand der Recherchen ist Ende Juni 2025, sofern nicht anders gekennzeichnet. Für Deutschland und Irland wurde bei-
spielsweise jeweils ein Gesetzesentwurf vom Oktober 2025, der auch diese Richtlinie umsetzt, noch berücksichtigt. 
8 Erstmals werden auch Geschlechtsidentität und Geschlechtsausdruck in einer Richtlinie erwähnt. 
9 Cyber-Grooming ist die gezielte Anbahnung von sexuellen Kontakten mit Kindern und Jugendlichen im Internet (BKA 2025). 
10 Live-Streaming bezeichnet sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, die durch Informations- und Kommunikations-
technologie live übertragen und von Menschen gesehen wird, die sich zuschalten. Entweder weist der Täter Kinder und Jugend-
liche dabei direkt im Livestream dazu an, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen oder die sexualisierte Gewalt wird durch 
eine dritte Person ausgeführt (WeProtect Global Alliance 2024). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401712
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401712
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0424
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a0335235-c5be-11ee-95d9-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a0335235-c5be-11ee-95d9-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a0335235-c5be-11ee-95d9-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:13e33abf-d209-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:13e33abf-d209-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
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Regelungen zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche in Deutschland, Frankreich, Irland, 
Schweden und Spanien 
Die Vorgaben der EU in den verschiedenen Politikbereichen zeigen, dass die Bekämpfung 
von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche einen ganzheitlichen Ansatz erfor-
dert. Dieser muss Prävention, legislative und politische Maßnahmen, Aufdeckung, technologi-
sche Lösungen, Verpflichtung von Anbietenden von Online-Diensten, Strafverfolgung und die 
Unterstützung gewaltbetroffener junger Menschen aufeinander abstimmen und miteinander 
verbinden (mehr dazu bei Lange 2025a). Deshalb sind neben straf- und familienrechtlichen 
Regelungen insbesondere auch gute Präventions- und Unterstützungsmaßnahmen relevant. 

Die folgenden Ausführungen geben einen Einblick in die nationale Umsetzung und Ausgestal-
tung der Regelungen zur Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendli-
che im  Strafrecht allgemein und im  digitalen Raum sowie im  Familienrecht und zu straf-
prozessualen Vorschriften in Deutschland, Frankreich, Irland, Schweden und Spanien. Im An-
schluss werden ausgewählte Spotlights aus den Ländern zu Regelungen im Bereich der 
 Prävention ausgeführt.  

Auf die Ausführungen zu den straf- und familienrechtlichen Regelungen folgen jeweils Ver-
gleichstabellen ( Strafrecht allgemein,  Strafrecht digital,  Familienrecht und strafpro-
zessuale Vorschriften), in denen die unterschiedlichen nationalen Regelungen vergleichend 
nebeneinandergestellt werden. Ausführliche Ländertabellen finden sich zudem in der Über-
sicht der Beobachtungsstelle (Sprang / Westerholt 2025).  

Die vergleichenden Kriterien wurden ausgewählt, da sie entweder darauf abzielen, Kinder und 
Jugendliche vor sexualisierter Gewalt zu schützen oder betroffene Kinder und Jugendliche 
bestmöglich zu unterstützen.  

Die Kriterien der strafrechtlichen Regelungen stellen zum Beispiel sicher, dass Taten gegen 
Kinder als sexualisierte Gewalt definiert, strafrechtlich verfolgt und die Täter entsprechend be-
langt werden können. Wichtig dafür ist es unter anderem, dass sexuelle Handlungen mit Kin-
dern unter einem bestimmten Alter automatisch als sexualisierte Gewalt gelten. Darüber hin-
aus muss es ausreichend lange Verjährungsfristen für solche Taten geben. Gleichzeitig gren-
zen die strafrechtlichen Regelungen Taten sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendli-
che von einvernehmlichen Handlungen zwischen Gleichaltrigen ab, indem sie den Gerichten 
in diesen Fällen die Möglichkeit geben, von einer Bestrafung abzusehen. 

Die Kriterien der familienrechtlichen Regelungen gewährleisten vor allem, dass betroffene Kin-
der (und Jugendliche) mit einer kindgerechten Justiz in Berührung kommen, die sie vor weite-
rer Verletzung schützt. Dazu gehört unter anderem, dass die Vernehmungen kindgerecht statt-
finden, dass die Kinder vor und im Prozess entsprechende Unterstützung erhalten und dass 
ihre Meinung Gehör findet. 

https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/a28f8cc07d.pdf
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/a28f8cc07d.pdf
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Strafrechtliche Regelungen allgemein 

Alter der sexuellen Mündigkeit 
Das Alter der sexuellen Mündigkeit, auch Schutzalter genannt, wird in den einzelnen 
Staaten individuell gesetzlich festgelegt (PACE 2015: 29). Kinder unter diesem Alter 
können grundsätzlich nicht in sexuelle Handlungen einwilligen.  

In den betrachteten Staaten variiert das Alter der sexuellen Mündigkeit: IRLAND hat von den 
untersuchten Staaten mit 17 Jahren das höchste Schutzalter und DEUTSCHLAND mit 14 Jahren 
das niedrigste. 2015 hat SPANIEN das Schutzalter von 13 auf 16 Jahre angehoben. SCHWEDEN 

und FRANKREICH haben ein Schutzalter von 15 Jahren. 

Höheres Schutzalter bei Autoritäts- und/oder Verwandt-
schaftsverhältnis 
Beim Vorliegen eines Autoritäts- oder Verwandtschaftsverhältnisses kann auf Grund 
der besonderen Beziehung zwischen betroffener Person und Täter sowie des daraus 
entstehenden Machtgefälles ein höheres Schutzalter empfehlenswert sein (Bou-
zikou / Knabenschuh 2023: 10).  

In SCHWEDEN, DEUTSCHLAND, IRLAND und FRANKREICH gilt beim Vorliegen eines Autoritäts- 
oder Verwandtschaftsverhältnisses ein erhöhtes Schutzalter. Lediglich in SPANIEN gilt bei der 
Ausnutzung eines Abhängigkeits-, Überlegenheits- oder Verwandtschaftsverhältnisses kein 
höheres Schutzalter als das Alter der sexuellen Mündigkeit (16 Jahre), wobei dieses im Län-
dervergleich eher hoch ist. 

Einvernehmliche sexuelle Handlungen zwischen Gleichaltri-
gen 

Der Schutz vor strafrechtlicher Verfolgung bei einvernehmlichen sexuellen Handlungen 
zwischen Gleichaltrigen wird unter anderem vom Lanzarote-Komitee des Europarats, 
dem UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes und der European Child Sexual Abuse 
Legislation Advocacy Group (ECLAG) empfohlen (ECLAG 2024: 2; Lanzarote Commit-
tee 2019; CRC 2016). Ebenso empfehlen sie ein Absehen von Strafen für den Austausch 
von intimen Inhalten unter Gleichaltrigen, da eine Kriminalisierung Kinder stigmatisie-
ren und dazu führen kann, dass sie weniger Hilfe beim Umgang mit Missbrauchsrisiken 
suchen oder Fälle von Missbrauch melden (ECLAG 2024: 3; Lanzarote Committee 2022, 
2019). Grundsätzlich weisen Kinderrechtsorganisationen jedoch auch auf die Gefahren 
vom Teilen intimer Bilder, auch bei Gleichaltrigen, hin und raten davon ab (IWF o. J.). 

Alle betrachteten Länder sehen von Strafen ab bei einvernehmlichen sexuellen Handlungen 
zwischen Jugendlichen, die das Schutzalter überschritten haben, und Kindern oder Jugendli-
chen, die darunterliegen. Dabei unterscheidet sich, ob nur der Altersunterschied (FRANKREICH) 
oder auch weitere Aspekte, wie ein ähnlicher Reifegrad oder ein Verantwortungsverhältnis 
(DEUTSCHLAND, SCHWEDEN, SPANIEN und IRLAND) eine Rolle spielen.  
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Ein Absehen von Strafen im Zusammenhang mit einvernehmlichen intimen Bildern zwischen 
Gleichaltrigen gibt es bei den untersuchten Ländern nur in SCHWEDEN. Die vier anderen Län-
der sehen dies in ihren strafrechtlichen Regelungen nicht vor.  

Exkurs: Einwilligung in sexuelle Handlungen über dem Schutzalter 
Diese Regelungen greifen jedoch explizit nur, wenn die sexuellen Handlungen einver-
nehmlich waren. Es muss also eine eindeutige Einwilligung in die Handlung stattgefun-
den haben. Dafür empfiehlt ECLAG einen Ansatz der ausdrücklichen Zustimmung („Nur 
Ja heißt Ja“) (ECLAG 2024: 3). 

Die Einwilligung in sexuelle Handlungen wird im Strafrecht der betrachteten Staaten mitunter 
unterschiedlich definiert: In FRANKREICH, SCHWEDEN und SPANIEN gilt die Zustimmungsregel, 
auch als „Nur Ja heißt Ja“ Regel bekannt. Eine Einwilligung in eine sexuelle Handlung besteht 
demnach in diesen Ländern nur, wenn sie eindeutig und frei zum Ausdruck gebracht wurde. 
In IRLAND besteht diese Zustimmungsregelung rechtlich ebenfalls, wird aber in der Praxis nicht 
angewandt. In DEUTSCHLAND gilt wiederum das „Nein heißt Nein“ Prinzip. Demnach fällt jede 
sexuelle Handlung, die gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person vorgenommen 
wird, unter Strafe. 

Verjährungsfristen 
Kinder, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, brauchen im Durchschnitt zwi-
schen 17 und 21 Jahre, um einer anderen Person von der Tat zu erzählen. Etwa 60 bis 
70 Prozent der Überlebenden sprechen erst im Erwachsenenalter darüber und 27,8 Pro-
zent nie (Halvorsen et al. 2020: 2). Das hängt sowohl mit der bestehenden Stigmatisie-
rung des Themas zusammen als auch mit Täterstrategien wie Drohungen, Schuldzuwei-
sungen und Manipulation sowie mit den erlebten traumatisierenden Erfahrungen. Be-
troffene fühlen oft Scham, Schuldgefühle und erheben Selbstvorwürfe, weshalb sie Ta-
ten oft erst Jahrzehnte später, wenn überhaupt, zur Anzeige bringen (McElvaney et al. 
2020: 77). Um auch dann noch eine Strafverfolgung gewährleisten zu können, sind aus-
reichend lange Verjährungsfristen unerlässlich.  

Im digitalen Bereich kommt noch dazu, dass Missbrauchsdarstellungen auch nach dem 
Löschen immer wieder auftauchen können und somit auch Jahre später zu einer Re-
Viktimisierung, also der erneuten Verletzung von Betroffenen, führen kann (IWF 2023). 

Alle betrachteten Staaten, bis auf IRLAND, haben in Fällen von Vergewaltigung von Kindern 
Verjährungsfristen bis ins höhere Erwachsenenalter der Betroffenen. In IRLAND verjährt die Tat 
bereits, wenn die betroffene Person das 24. Lebensjahr vollendet. In FRANKREICH hingegen, 
wenn die betroffene Person 48 Jahre alt ist, in DEUTSCHLAND, wenn sie 50 Jahre alt ist und in 
SPANIEN, wenn sie 55 Jahre alt ist. SCHWEDEN hat die Verjährungsfristen bei dieser Tat kürzlich 
sogar komplett abgeschafft, wodurch Betroffene die Taten ein Leben lang zur Anzeige bringen 
und diese entsprechend verfolgt werden können. 
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Besonderer Schutz vulnerabler Gruppen 
Kinder mit Behinderungen sind weltweit etwa 2,9-mal häufiger von sexualisierter Gewalt 
betroffen als Kinder ohne Behinderungen (Pan American Health Organization 2012). Mit 
Blick auf Deutschland etwa zeigt sich, dass Mädchen und Frauen mit Behinderungen 
im Alter von 15 bis 65 Jahren zwei- bis dreimal häufiger sexuellem Missbrauch in Kind-
heit und Jugend erlebt haben als der weibliche Bevölkerungsdurchschnitt (UBSKM o. 
J. c).  

Alle betrachteten Länder erkennen dies an und schließen Personen mit Behinderungen 
unabhängig ihres Alters als besonders schützenswerte Personen in ihre strafrechtli-
chen Regelungen mit ein.  

Daneben werden in SPANIEN von sexualisierter Gewalt betroffene Personen in einer irregulä-
ren Verwaltungssituation die gleichen Rechte wie Personen mit Aufenthaltsstatus zugespro-
chen. Zudem sind alle Minderjährigen geschützt, die sich in SPANIEN befinden, unabhängig 
von ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrem Aufenthaltsstatus. 
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Vergleichstabelle strafrechtliche Regelungen allgemein 

Tabelle 1: Strafrechtliche Regelungen zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Vergleich (Auswahl) 

Kriterium Deutschland Frankreich Irland Schweden Spanien 

Alter der sexuellen Mündig-
keit/Schutzalter 

14 Jahre 15 Jahre 17 Jahre 15 Jahre 16 Jahre 

Höheres Schutzalter bei 
Autoritäts- und oder Ver-
wandtschaftsverhältnis 

Ja Ja 

 

Ja Ja Nein 

Absehen von Strafe für ein-
vernehmliche sexuelle 
Handlungen zwischen Kin-
dern und Jugendlichen 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Strafmaß für Vergewalti-
gung / schweren sexuellen 
Missbrauch von Kindern  

Mind. zwei Jahre, in 
schweren Fällen 
mindestens fünf 
Jahre 

20 Jahre Mind. 15 Jahre, ma-
ximal lebenslang bei 
Kindern unter 15 
Jahren; höchstens 
sieben Jahre bei 
Kindern unter 17 
Jahren 

Mind. drei und 
höchstens sechs 
Jahre, in schweren 
Fällen mindestens 
fünf und höchstens 
zehn Jahre 

Acht bis zwölf Jahre, 
in schweren Fällen 
zwölf bis 15 Jahre. 
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Strafmaß für andere sexu-
elle Handlungen mit Kör-
perkontakt mit Kindern 

Freiheitsstrafe nicht 
unter einem Jahr 

Freiheitsstrafe von 
zehn Jahren und 
Geldstrafe von 
150.000 Euro  

Bei einer Ordnungs-
widrigkeit Geldstrafe 
von bis zu 5.000 
Euro und/oder Frei-
heitsstrafe von 
höchstens zwölf Mo-
naten; Bei einem 
Anklagedelikt Geld-
strafe und/oder Frei-
heitsstrafe von 
höchstens zehn 
Jahren 

Freiheitsstrafe von 
mindestens sechs 
Monaten und höchs-
tens zwei Jahren, in 
schweren Fällen 
mindestens ein Jahr 
und sechs Monate 
und höchstens 
sechs Jahre 

Freiheitsstrafe von 
zwei bis sechs Jah-
ren, in schweren Fäl-
len fünf bis zehn 
Jahre 

Verjährungsfristen Verge-
waltigung / schwerer sex. 
Missbrauch von Kindern 

20 Jahre nach dem 
30. Geburtstag der 
betroffenen Person 

30 Jahre nach Voll-
jährigkeit der be-
troffenen Person 

Sechs Jahre nach 
Volljährigkeit der be-
troffenen Person 

Keine 20 Jahre nach dem 
35. Geburtstag der 
betroffenen Person 

Einwilligung in sexuelle 
Handlungen als Zustim-
mungsregelung („Nur Ja 
heißt Ja“) 

Nein Ja Ja, aber keine An-
wendung in der Pra-
xis 

Ja Ja 

Besonderer strafrechtlicher 
Schutz von Menschen mit 
Behinderungen 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Eigene Darstellung 
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Strafrechtliche Regelungen im digitalen Raum 

Straftatbestände für den digitalen Raum 
Durch den digitalen Raum hat Gewalt gegen Kinder und Jugendliche eine neue Dimen-
sion erhalten. Dabei verändern sich bereits bestehende Formen von Gewalt und finden 
ihre digitale Entsprechung (Lange 2025a). Um diese Taten auch strafrechtlich ausrei-
chend verfolgen zu können, haben einige Staaten explizite Straftatbestände dafür in ihr 
Strafgesetzbuch integriert. 

Alle betrachteten Staaten regeln die Herstellung, Verbreitung und Veröffentlichung von Miss-
brauchsdarstellungen. Das können beispielsweise Fotos oder Filmaufnahmen sein, die sexu-
elle Handlungen an oder vor Kindern (und Jugendlichen) darstellen (UBSKM o. J. a). 
DEUTSCHLAND, FRANKREICH, SPANIEN und IRLAND erfassen bei den Straftatbeständen dazu alle 
Personen unter 18 Jahren und nicht nur die Personen unter dem Alter der sexuellen Mündig-
keit. Nur SCHWEDEN macht hier eine Ausnahme und erfasst nur Personen, die noch nicht in 
der Pubertät sind oder das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Somit muss in der 
Praxis für eine Verurteilung eindeutig hervorgehen, dass die betroffene Person unter 18 Jahre 
alt ist, wenn sie schon in der Pubertät ist.  

Weiter haben SPANIEN und FRANKREICH explizite Straftatbestände für Cyber-Grooming, also 
die gezielte Anbahnung von sexuellen Kontakten mit Kindern und Jugendlichen im Internet. In 
DEUTSCHLAND wird der § 176b StGB ebenfalls als Cyber-Grooming Straftatbestand verstan-
den. Neben einem speziellen Straftatbestand für Cyber-Grooming haben SPANIEN und FRANK-

REICH auch die Verbreitung von KI-generierten Missbrauchsdarstellungen explizit als eigenen 
Straftatbestand geregelt. KI-generierte Missbrauchsdarstellungen können Darstellungen sein, 
die komplett künstlich generiert sind, als auch Darstellungen, die auf realen Kinderbildern ba-
sieren (ECPAT International 2025). FRANKREICH hat außerdem einen Straftatbestand explizit 
für Sexual Extortion eingeführt, also für die Drohung, Nacktbilder oder -videos einer Person im 
Internet zu veröffentlichen.
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Vergleichstabelle strafrechtliche Regelungen zu digitaler sexualisierter Gewalt 

Tabelle 2: Strafrechtliche Regelungen zu digitaler sexualisierter Gewalt im Vergleich (Auswahl) 

Kriterium Deutschland Frankreich Irland Schweden Spanien 

Straftatbestand zu Miss-
brauchsdarstellungen er-
fasst alle Personen unter 18 
Jahren 

Ja Ja Ja Nein, erfasst Perso-
nen, die noch nicht 
in der Pubertät sind 
oder das 18. Le-
bensjahr noch nicht 
vollendet haben 

Ja 

Absehen von Strafe bei 
Austausch einvernehmli-
cher intimer Bilder zwi-
schen Gleichaltrigen 

Nein Nein Nein Ja Nein 

Strafmaß Verbreitung von 
Missbrauchsdarstellungen 

Bei Missbrauchsdar-
stellungen mit Kin-
dern unter 14 Jahren 
Freiheitsstrafe von 
sechs Monate bis 
zehn Jahre; bei Ju-
gendlichen ab 14 
Jahren Freiheits-
strafe bis zu drei 

Freiheitsstrafe von 
fünf Jahren und eine 
Geldstrafe von 
75.000 Euro, bei 
straferhöhenden 
Umständen sieben 
Jahre Freiheitsstrafe 
und Geldstrafe von 
100.000 Euro 

Bei einer Ordnungs-
widrigkeit Geldstrafe 
und/oder höchstens 
zwölf Monate Frei-
heitsstrafe, bei ei-
nem Anklagedelikt 
Geldstrafe und/oder 
höchstens 14 Jahre 
Freiheitsstrafe 

Max. zwei Jahre, bei 
geringfügigen Straf-
taten Geldstrafe 
oder eine Freiheits-
strafe von höchs-
tens sechs Mona-
ten, bei straferhö-
henden Umständen 

Ein bis fünf Jahre, 
bei straferhöhenden 
Umständen fünf bis 
neun Jahre 
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Jahre oder Geld-
strafe 

zwischen ein und 
sechs Jahren 

Weitere Straftaten im digita-
len Raum 

Von geltendem 
Recht erfasst, § 
176b wird in der Pra-
xis als Cyber-
Grooming Straftat-
bestand verstanden  

Eigener Straftatbe-
stand für Cy-
bergrooming, Sexual 
Extortion und KI-ge-
nerierte Miss-
brauchsdarstellun-
gen 

Von geltendem 
Recht erfasst, keine 
expliziten Straftat-
bestände 

Von geltendem 
Recht erfasst, keine 
expliziten Straftatbe-
stände 

Eigener Straftatbe-
stand für Cy-
bergrooming und KI-
generierte Miss-
brauchsdarstellun-
gen 
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Familienrechtliche und strafprozessuale Regelungen 

Kindgerechte Justiz 
Kinder und Jugendliche können in unterschiedlichen Situationen mit dem Justizsystem 
in Berührung kommen, beispielsweise als Zeug*in in strafrechtlichen Verfahren, von 
deren Tat sie selbst betroffen waren. In diesen Situationen haben Kinder und Jugendli-
che spezifische Bedarfe. Um diesen gerecht zu werden, hat sich international immer 
mehr die kindgerechte Justiz durchgesetzt (Funke 2024). Diese „ist zugänglich, alters-
gerecht, zügig, sorgfältig und auf die Bedürfnisse und Rechte des Kindes zugeschnitten 
und fokussiert.“ (CoE 2012: 17). Um dies zu erfüllen, sollten verschiedene Kriterien er-
füllt sein. 

Unterstützung und/oder Vertretung von Kindern im Prozess 
Beispielsweise sollten Kinder und Jugendliche Zugang zu Unterstützung durch speziell 
ausgebildete und geschulte Fachkräfte haben, die ihnen und gegebenenfalls auch ihren 
Familien während des Verfahrens zur Seite stehen können (ECOSOC 2005). 

Mit Blick auf diese Unterstützung haben Kinder und Jugendliche in allen betrachteten Staaten 
das Recht auf einen Verfahrensbeistand in gerichtlichen Verfahren.  

Anhörung von Kindern im Prozess 
Zudem ist es wichtig, dass Kinder die Möglichkeit bekommen, ihre Meinung zu äußern 
und gehört zu werden (Funke 2024: 15). 

In allen Ländern haben Kinder grundsätzlich das Recht auf eine Anhörung. Teilweise kann 
dieses unter bestimmten Voraussetzungen eingeschränkt werden. 

Um eine Anhörung von betroffenen Kindern und Jugendlichen vor Gericht während des 
Prozesses vermeiden zu können, kann stattdessen eine im Vorhinein stattgefunden Vi-
deoaufzeichnung der Vernehmung des Kindes genutzt werden. Dies trägt unter ande-
rem dazu bei, dass eine sekundäre Viktimisierung der betroffenen Kinder und Jugend-
lichen durch etwa wiederholte Befragungen oder die Konfrontation mit dem Täter im 
Gericht vermieden werden kann (Greijer / Wenke 2023: 21).  

Die Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, Aussagen auf Video aufzunehmen, ist in allen 
untersuchten Ländern gegeben.  

Um sicherzustellen, dass sich das Kind wohl fühlt, die eigene Meinung zu äußern, soll-
ten die Vernehmungen so kindgerecht wie möglich stattfinden. Dabei ist sowohl die 
Umgebung, in der die Vernehmung stattfindet, entscheidend, als auch wie die Befra-
gung durchgeführt wird (ebd.). 
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In allen betrachteten Ländern gibt es Vorgaben für kindgerechte Vernehmungen. Diese betref-
fen mitunter die Ausbildung und Spezialisierung des Fachpersonals, die genutzten Räumlich-
keiten und die angewendeten Methoden. In SPANIEN und SCHWEDEN sind diese Vorgaben ge-
setzlich vorgeschrieben. 

Barnahus-Modell 
Kindgerechte Räumlichkeiten und Ausstattung für die Vernehmungen von Kindern gibt 
es beispielsweise im Barnahus. Das Barnahus-Modell zeichnet sich nicht nur durch 
seine kindgerechte Atmosphäre aus, sondern vereint alle notwendigen Dienste für von 
(sexualisierter) Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche unter einem Dach. Anstatt 
dass beispielsweise ein Kind mehrfach von verschiedenen Behörden wie Polizei, Justiz, 
Sozialdiensten und medizinischen Fachkräfte befragt wird, kann alles in der kindge-
rechten und sicheren Umgebung des Barnahus stattfinden. Dies reduziert den Stress 
und das Trauma für das Kind erheblich (Johansson / Stefansen 2020).  

Das Barnahus-Modell kommt in allen fünf Ländern in unterschiedlicher Ausgestaltung und 
Ausprägung zum Einsatz. Dabei hat SCHWEDEN mit insgesamt 33 Barnahus in 247 von 290 
Kommunen eine Abdeckung von 85 Prozent und führt Vernehmungen von Kindern, wenn mög-
lich, immer dort durch. In DEUTSCHLAND gibt es aktuell elf Barnahus (hier unter dem Namen 
Childhood-Haus) und eine Reihe von Kinderschutzhäusern, die nicht zur Childhood Founda-
tion gehören. In IRLAND gibt es zwei Barnahus mit einem dritten in Planung. In FRANKREICH 
kommt das Barnahus-Modell als Barnahus-ähnliche Dienste zum Einsatz und ist direkt auf 
insgesamt 145 Kinderstationen in Krankenhäusern integriert. In SPANIEN gibt es das Modell in 
zwölf von 19 autonomen Gemeinschaften, aber die Ausgestaltung variiert je nach Region (ent-
weder Barnahus, Barnahus-ähnlich Dienste oder andere multidisziplinäre und behördenüber-
greifende Dienste). 

Verpflichtende Fortbildung für Richter*innen 
Letztlich sollten auch Richter*innen für Verfahren mit Kindern besonders geschult und 
qualifiziert sein, um einen kindgerechten und der vulnerablen Situation der Betroffenen 
entsprechenden Umgang zu gewährleisten (Funke 2024: 39).  

SPANIEN hat für Richter*innen zahlreiche Vorgaben für ihre Spezialisierung und Weiterbildung 
unter anderem im Bereich der sexualisierten Gewalt. In FRANKREICH gibt es allgemein eine 
Verpflichtung zur Fortbildung für Richter*innen, jedoch ohne vorgeschriebene Inhalte. Obwohl 
es in DEUTSCHLAND keine nationale Fortbildungspflicht gibt, besteht diese in einigen Bundes-
ländern. Zudem müssen Familienrichter*innen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die 
Pflicht, einschlägige Aus- und Weiterbildungskurse abzuschließen, haben auch Richter*innen 
an Kindergerichten in IRLAND.11 SCHWEDEN verpflichtet Richter*innen zu keiner Weiterbildung. 
Diese erfolgen nur auf freiwilliger Basis.

 
11 Die Anforderungen für die Ernennung von Richter*innen am Kindergericht werden jedoch bemängelt. 
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Vergleichstabellen familienrechtliche und strafprozessuale Regelungen 

Tabelle 3: Familienrechtliche Regelungen im Vergleich (Auswahl) 

Kriterium Deutschland Frankreich Irland Schweden Spanien 

Recht auf Anhörung 
für Kinder in gericht-
lichen Verfahren 

Grundsätzlich ja, Ein-
schränkungen mög-
lich 

Ab 7 Jahren, Ein-
schränkungen mög-
lich 

Grundsätzlich ja, Ein-
schränkungen mög-
lich 

Ab 15 Jahren erfor-
derlich, unter 15 Jah-
ren bei eigenem 
Wunsch 

Keine Altersgrenze, 
Einschränkungen 
möglich 

Nationale Fortbil-
dungsverpflichtung 
für Richter*innen 

Nein12, aber be-
stimmte Vorausset-
zungen für Familien-
richter*innen 

Allgemeine Verpflich-
tung, aber keine vor-
geschriebenen Inhalte 

Nein, aber bestimmte 
Voraussetzungen für 
Richter*innen am Kin-
dergericht 

Nein Spezifische Ausbil-
dungskurse für Rich-
ter*innen im Bereich 
sexualisierte Gewalt 

Anwendung Barna-
hus Modell 

Ja, aktuell insgesamt 
elf Childhood-Häuser  

Ja, als Barnahus-ähn-
lich Dienste auf Kin-
derstationen in Kran-
kenhäusern integriert 
(insgesamt 145) 

Ja, aktuell gibt es zwei 
Barnahus, ein drittes 
ist in Planung 

Ja, insgesamt gibt es 
33 Barnahus (Auslas-
tung von 85 Prozent) 

Ja, in zwölf von 19 au-
tonomen Gemein-
schaften, aber unter-
schiedliche Ausge-
staltung je nach Re-
gion  

Eigene Darstellung 

 
12 In einzelnen Bundesländern gibt es Fortbildungsverpflichtungen für Richter*innen. Für die anderen Länder wurden regionale Besonderheiten nicht recherchiert. 
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Tabelle 4: Strafprozessuale Vorschriften im Vergleich (Auswahl) 

Kriterium Deutschland Frankreich Irland Schweden Spanien 

Möglichkeit einer Videoaus-
sage von Kindern im Pro-
zess 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Verfahrensbeistand für Kin-
der im gerichtlichen Verfah-
ren 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Eigene Darstellung 
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Prävention 
Um Kinder und Jugendliche ganzheitlich vor sexualisierter Gewalt zu schützen, braucht 
es neben straf- und familienrechtlichen Regelungen noch weitere Maßnahmen. Wichtig 
sind beispielsweise umfassende Präventions- und Sensibilisierungsmaßnahmen für 
Kinder, Eltern, Fachpersonal und die gesamte Gesellschaft. Ebenso sind auch täterbe-
zogene Präventionsprogramme unerlässlich, um (Wiederholungs-)Taten zu vermeiden.  

Für den digitalen Raum ist es außerdem wichtig, die digitalen Anbietenden in die Ver-
antwortung zu nehmen, um etwa Missbrauchsdarstellungen von Kindern auf ihren Platt-
formen zu erkennen und zu entfernen. Ebenso braucht es zur Bekämpfung von digitaler 
sexualisierter Gewalt spezielle Präventions- und Sensibilisierungsmaßnahmen. 

Da die Maßnahmen im Bereich Prävention und Sensibilisierung nicht ausreichend recherchiert 
wurden, kann hier keine Vergleichbarkeit hergestellt werden. Stattdessen werden ein paar 
Spotlights aus den betrachteten Ländern näher erläutert, die aber nicht auf Vollständigkeit 
beruhen.  

Sensibilisierung von Fachpersonal, Kindern und Bezugspersonen 
Damit Taten entdeckt und auch verhindert werden können, ist es unerlässlich Fach-
kräfte, die mit Kindern arbeiten, und auch Eltern und andere Bezugspersonen über An-
zeichen von sexualisierter Gewalt zu sensibilisieren. 

Auch eine umfassende Sexualaufklärung für Kinder und Jugendliche ist entscheidend, 
um sie vor sexualisierter Gewalt zu schützen. Sie kann das Selbstwertgefühl und die 
Resilienz von jungen Menschen stärken und ihnen beibringen, ihre Grenzen zu erken-
nen und zu setzen. Zugleich können Taktiken von Tätern im Bereich sexualisierter Ge-
walt erklärt werden und die Kinder über Beratungs- und Hilfsangebote informiert wer-
den (mehr dazu bei Lange 2025a). 

SPANIEN hat beispielsweise umfassende Vorschriften für die Erstaus- und Weiterbildung von 
allen Personen, die in einem Bereich arbeiten, in dem sie mit sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche in Kontakt kommen könnten. Dazu gehören unter anderem Lehrkräfte, 
Personen im Gesundheitswesen, den sozialen Diensten oder auch im juristischen Bereich. 
Damit soll unter anderem sichergestellt werden, dass sexualisierte Gewalt (mit Fokus auf Min-
derjährige) erkannt und verhindert wird.  

In FRANKREICH ist im Bildungskodex mindestens eine jährliche Informations- und Sensibilisie-
rungsveranstaltung zum Thema Kindesmissbrauch, insbesondere im häuslichen Kontext, im 
Stundenplan aller Schüler*innen vorgesehen. An diesen Veranstaltungen, die auf Initiative der 
Einrichtungsleitungen organisiert werden, beteiligen sich neben Familien und dem gesamten 
Personal auch staatliche öffentliche Dienste, lokale Behörden und am Kinderschutz interes-
sierte Verbände. Seit 2024 sind zudem auch Sensibilisierungsmaßnahmen für Schüler*innen 
und Eltern für Risiken des Internets und KI-generierter Inhalte vorgesehen. Ein neues Bil-
dungsprogramm aus dem Jahr 2025 zu den Themen Gefühls- und Beziehungsleben sowie 
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Sexualität soll unter anderem Kinder stärken, bei Gewalt- oder Belästigungserfahrungen Hilfe 
zu suchen. 

Betroffene in Politikgestaltung miteinbeziehen 
Die Einbeziehung der Perspektiven von Betroffenen gewährleistet einen evidenzbasier-
ten Ansatz für die Politikgestaltung. Betroffene kennen die Strategien von Tätern, was 
entscheidend für die Entwicklung von zielgerechten und effektiven Präventions- und 
Sensibilisierungsmaßnahmen ist (CoE 2024). Sie haben einen umfassenderen Blick auf 
die Langzeitfolgen von Gewalterfahrungen und auf die Lücken in den Hilfssystemen 
(WeProtect Global Alliance o. J.).  

In DEUTSCHLAND gibt es umfassende nationale Strukturen, die Prävention und Sensibilisie-
rung sicherstellen sollen. Dazu gehört seit 2015 ein ehrenamtlicher Betroffenenrat, der die 
Arbeit der Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und 
Jugendlichen (UBSKM) unterstützt. Dieser besteht aus 18 Mitgliedern, die für jeweils fünf 
Jahre berufen werden. Der Betroffenenrat ist seit Januar 2025 auch gesetzlich verankert.  

Nach Bekanntwerden der Missbräuche in der Kirche hat die IRISCHE REGIERUNG gesetzliche 
Änderungen und weitere politische Maßnahmen zur Aufarbeitung aber auch Prävention von 
sexualisierter Gewalt ergriffen. Unter anderem wurde Mitte Juli 2025 ein Gesetz zur Unter-
stützung von Überlebenden von Missbrauch in Heimen und Einrichtungen veröffentlicht. Der 
Gesetzesentwurf wurde unter Beteiligung von Betroffenen erarbeitet. 

Forschung und Datenerhebung 
Das Lanzarote-Komitee hebt zusätzlich die Relevanz von Erhebung und Zusammenfüh-
rung von zuverlässigen Daten aus unterschiedlichen Sektoren hervor, um wirksame 
Kinderschutzmaßnahmen zu gestalten (Lanzarote Committee 2025).  

In SCHWEDEN gibt es mit Barnafrid ein nationales Wissenszentrum zum Thema Gewalt gegen 
Kinder. Es wurde im Jahr 2015 von der Regierung beauftragt, um Wissen über Gewalt und 
Missbrauch gegen Kinder zu sammeln und zu verbreiten. 

Auch in DEUTSCHLAND wird ein neues Zentrum für Forschung zu sexueller Gewalt an Kindern 
und Jugendlichen (ZEFSG) am Deutschen Jugendinstitut e.V. aufgebaut. Im Rahmen der 
„Safe! Bundesweite Jugendstudie zu Gewalterfahrungen und deren Folgen" werden im Jahr 
2026 10.000 Jugendliche der 9. Klassen befragt. Erforscht wird das Ausmaß sexueller, physi-
scher und psychischer Gewalt, sowie Vernachlässigung. In der Studie werden erlebte digitale 
sexuelle Gewalt, Hilfesuch- und Anzeigeverhalten erfasst, sowie Folgen für Gesundheit und 
Lebensqualität der Jugendlichen. Die Ergebnisse sollen eine Grundlage für evidenzbasierte 
Politik, Prävention und Hilfen bei sexualisierter Gewalt bieten.  
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Altersverifizierung im digitalen Raum 
Kinder und Jugendliche verbringen immer mehr Zeit online. Neben Chancen birgt das 
auch Risiken, insbesondere durch die wachsende Bedrohung durch sexualisierte Ge-
walt im Netz (mehr dazu bei Lange 2025a). Ein Ansatz, Kinder vor dieser zu schützen, 
ist es, effiziente Altersverifizierungen für bestimmte Webseiten, oder ausgewählte Apps 
einzuführen (EU KOM 2025a). 

In SPANIEN wird mit der App Cartera Digital Beta ein Altersverifizierungstool entwickelt, mit dem 
Minderjährigen der Zugriff auf unangemessene Inhalte blockiert werden soll (Torres Menár-
guez/Valdés 2024). 

FRANKREICH und SPANIEN testen außerdem, als zwei von fünf Ländern, den von der EU im Juli 
2025 vorgestellten Prototyp zur Altersverifizierung. Dieser kann sowohl in bestehende natio-
nale Lösungen integriert werden als auch alleinstehend genutzt werden. 

Nach einem ersten Versuch im Jahr 2023 ein „Alter der digitalen Volljährigkeit“ einzuführen, 
kündigte der FRANZÖSISCHE PRÄSIDENT im Juni 2025 erneut an, den Zugang zu sozialen Me-
dien generell für Kinder unter 15 Jahren landesweit zu verbieten.  

IN DEUTSCHLAND erhielt das Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie (SIT) im 
Frühjahr 2024 den Zuschlag für die Ausarbeitung eines Projektes zur „Datensparsamen Al-
tersverifizierung“. Ziel des Systems soll es sein, dass alle Menschen im Internet ihr Alter nach-
weisen können, ohne dafür einen Account zu eröffnen oder einem Unternehmen ihr Geburts-
datum zu nennen (Zero-Knowledge-Proof).   
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